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A. Auftrag und Auftragsdurchführung

Der Bürgermeister der Stadt Dietenheim (nachfolgend auch kurz "Auftraggeber" genannt) erteilte uns den Auftrag,

für den

Eigenbetrieb Erneuerbare Energien Dietenheim,

Dietenheim

- nachfolgend auch kurz "Eigenbetrieb" oder "Gesellschaft" genannt -

den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

zu erstellen, dabei Plausibilitätsbeurteilungen durchzuführen und über das Ergebnis unserer Arbeiten schriftlich zu

berichten.

Der Gegenstand, die Art und der Umfang der vorgenommenen Erstellungsarbeiten sind in Abschnitt B dargestellt.

Alle von uns erbetenen Auskünfte und Nachweise erteilten uns der gesetzliche Vertreter des Eigenbetriebs und

die von ihm benannten Mitarbeitenden (Herr Alfred Stoerk (Kämmerer) und Herr Michael Dallmann

(Kassenverwalter) sowie Frau Bettina Ruepp).

Der gesetzliche Vertreter des Eigenbetriebs hat uns in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich

bestätigt, dass in der Buchführung und im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 alle bilanzierungspflichtigen

Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Er-

träge enthalten und alle erforderlichen Angaben gemacht sind. Bewertungserhebliche Umstände nach dem

Schluss des Geschäftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unseren Arbeiten

nicht bekannt geworden.

Sowohl die Durchführung des Auftrags als auch die Berichterstattung erfolgten unter Beachtung der durch das In-

stitut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) vorgegebenen Grundsätze für die Erstellung von Jahresab-

schlüssen durch Wirtschaftsprüfer (IDW S 7).

Für die Durchführung unseres Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, sind die als

Anlage 9 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01. Januar 2024 maßgebend.

Dieser Bericht wurde zur Dokumentation der durchgeführten Arbeiten gegenüber der Gesellschaft und nicht für

Zwecke Dritter erstellt, die nicht in den Schutzbereich dieses Auftrags einbezogen sind und denen gegenüber wir

insoweit keine Haftung übernehmen.
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B. Gegenstand, Art und Umfang der Erstellungsarbeiten

I. Gegenstand der Erstellungsarbeiten

Gegenstand unserer Erstellungsarbeiten war die Entwicklung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 auf

Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und

Bewertungsmethoden.

Neben der eigentlichen Erstellungsarbeit haben wir die Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Unterlagen beurteilt.

Unser Auftrag umfasste nicht die Erstellung oder die Beurteilung des von den gesetzlichen Vertretern

aufgestellten Lageberichts.

Auftragsgemäß fügen wir einen Erläuterungsteil zu den Posten der Bilanz und der Erfolgsrechnung bei.

II. Art und Umfang der durchgeführten Beurteilungen

Unsere Plausibilitätsbeurteilungen nahmen wir unter Beachtung der durch das IDW festgestellten Grundsätze für

die Erstellung von Jahresabschlüssen durch Wirtschaftsprüfer vor.

Danach sind Befragungen und analytische Beurteilungen durchzuführen, die dem Wirtschaftsprüfer mit einer

gewissen Sicherheit die Feststellung ermöglichen, dass ihm keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die gegen

die Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise in allen für den Jahresabschluss

wesentlichen Belangen sprechen.

Im Rahmen unserer Plausibilitätsbeurteilungen haben wir u.a. Befragungen nach den angewandten Verfahren zur

Erfassung und Verarbeitung von Geschäftsvorfällen im Rechnungswesen und zu allen wesentlichen

Abschlussaussagen durchgeführt. Auch haben wir Gemeinderatsbeschlüsse mit Bedeutung für den

Jahresabschluss eingeholt. Des Weiteren haben wir analytische Beurteilungen der einzelnen Abschlussaussagen

(z.B. Vergleiche mit Vorjahreszahlen, Kennzahlenvergleiche) vorgenommen und den  Gesamteindruck des

Jahresabschlusses mit den im Verlauf der Erstellung erlangten Informationen abgeglichen.
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 Des Weiteren haben wir folgende Tätigkeiten durchgeführt:

- die Beurteilung der Zugänge zum Anlagevermögen und Festlegung der Nutzungsdauer,

- die Abstimmung der offenen Posten und deren Erfassung in den Forderungen bzw. Verbindlichkeiten

- die Abstimmung der Umsatzsteuer des laufenden Jahres, 

- die überschlägige Berechnung der Rückstellungswerte,

- Ableitung bzw. Verprobung der Darlehensstände für die Bilanz und die Fristigkeiten,

- kritische Durchsicht der Kassenmehr-/Kassenmindereinnahmen bzw. -ausgaben und deren bilanzielle

Fortschreibung,

- Verprobung und Abgrenzung der Umsatzerlöse,mit der solaren Erzeugungsstatistik bzw. der Eispeisedaten, 

- die Veranlassung notwendiger Umbuchungen und Ergänzungen,

- die Anwendung der neuen EigBVO-HGB, nach erfolgter Erstanwendung ab dem Jahr 2023.

Unsere Befragungen dienten auch dem Ziel, ein Verständnis für das interne Kontrollsystem zu gewinnen. Es

wurden jedoch keine eigenständigen Maßnahmen zur Beurteilung der Angemessenehit und der Funktion interner

Kontrollen vorgenommen.

Einzelheiten zu Art und Umfang unserer Erstellungsarbeiten sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Soweit wir im Rahmen der Jahresabschlusserstellung die Ergebnisse Dritter verwendet haben, wird darauf

verwiesen.

Wir haben unsere Arbeiten im Monat April 2025 im Rathaus der Stadt Dietenheim durchgeführt. Abschließende

Arbeiten und die Fertigstellung des Berichts erfolgten in den Monaten April bis Oktober 2025, mit

Unterbrechungen in unserem Büro in Stuttgart.
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C. Analyse des Jahresabschlusses

I. Wirtschaftliche Verhältnisse

1. Wirtschaftliche Entwicklung

2024 2023

Bilanzsumme � 1.162.350 1.293.080

Bilanzielles Eigenkapital � 806.531 890.038

Bilanzielle Eigenkapitalquote % 69,4 68,8

Fremdkapital � 355.819 403.042

Effektivverschuldung � 145.625 199.938

Jahresergebnis � -83.507 111.045

Eigenkapitalrentabilität % -10,4 12,5

Gesamtkapitalrentabilität % -7,0 8,7

Die Kennzahlen werden wie folgt ermittelt:

Bilanzielle Eigenkapitalquote =
Bilanzielles Eigenkapital x 100

Bilanzsumme

Fremdkapital = Empfangene Ertragszuschüsse
+ Rückstellungen
+ Verbindlichkeiten
+ Passive latente Steuern (ab 2023 nicht mehr relevant)

Effektivverschuldung = Fremdkapital
- Geldmittel und Wertpapiere
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Eigenkapitalrentabilität =
Jahresergebnis x  100

Eigenkapital

Gesamtkapitalrentabilität =
(Jahresergebnis + Zinsaufwand)  x  100

Bilanzsumme
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2. Wirtschaftliche Aktivitäten

Der Eigenbetrieb Erneuerbare Energien Dietenheim betreibt die Photovoltaikanlage Beckenghau auf der

Bauschuttdeponie Regglisweiler.

Der Eigenbetrieb Erneuerbare Energien Dietenheim erhält eine Einspeise-Mindestvergütung von

22,070 Cent/kWh (EEG Solar 2011). 

Zum 01. November 2015 wurde in die EEG Direktvermarktung gewechselt. Zum 30. September 2023 wurde ein

Ausstieg aus der Direktvermarktung beschlossen. Seit dem 01. Oktober 2023 findet wieder eine normale

Volleinspeisung ohne Vermarktung oder Eigenverbrauch statt. 

Einspeisung in kWh 2024 2023 Abweichung

Januar 52.462 32.346 20.116
Februar 85.213 80.011 5.202
März 125.037 135.937 - 10.900
April 158.131 151.074 7.057
Mai 179.110 201.174 - 22.064
Juni 180.392 257.606 - 77.214
Juli 211.449 216.228 - 4.779
August 198.251 182.983 15.268
September 142.685 194.646 - 51.961
Oktober 69.857 111.349 - 41.492
November 41.226 52.323 - 11.097
Dezember 32.009 34.418 - 2.409

1.475.822 1.650.095 -174.273

Einspeisung in kWh 2022 2021 2020

Januar                 60.126                   19.718                  46.692   
Februar               106.199                   80.967                  95.900   
März               203.674                 154.697                166.284   
April               188.770                 189.378                239.763   
Mai               233.216                 188.574                205.726   
Juni               231.880                 223.537                174.031   
Juli               254.067                 184.605                234.091   
August               231.418                 162.697                183.272   
September               146.670                 190.326                176.787   
Oktober               109.541                 113.088                  90.167   
November                 54.366                   36.552                  54.570   
Dezember                 22.929                   30.561                  24.088   

           1.842.857              1.574.700             1.691.370   
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II. Ertragslage

01.01. bis 01.01. bis Änderung* ggü.
31.12.2024 31.12.2023 dem Vorjahr in

T� % T� % T� %

Umsatzerlöse 329,9 100,0 372,3 100,0 -42,4 -11,4
+ Sonstige betriebliche Erträge 0,0 0,0 0,9 0,2 -0,9 -100,0
- Materialaufwand 55,2 16,7 40,0 10,7 15,2 38,0
- Personalaufwand 92,6 28,1 46,5 12,5 46,1 99,1
- Abschreibungen 137,8 41,8 137,1 36,8 0,7 0,5
- Sonstige betriebliche Aufwendungen 174,2 52,8 90,0 24,2 84,2 93,6
- Finanzaufwand 2,3 0,7 1,4 0,4 0,9 64,3
- Steuern vom Einkommen und Ertrag 49,6 15,0 53,9 14,5 -4,3 -8,0

= Ergebnis nach Steuern -82,7 -25,1 112,2 30,1 -194,9 -11,4

- sonstige Steuern 0,8 0,2 1,1 0,3 -0,3 -27,3

= Jahresergebnis -83,5 0,0 111,0 0,0 0,0 -175,2

* Veränderungen bezogen auf die Ergebnisauswirkung.

__________

Anmerkung: Rundungsdifferenzen sind aus DV-technischen Gründen möglich.
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III. Vermögens- und Finanzlage

1. Vermögenslage

Bilanz zum Bilanz zum Änderung ggü.
31.12.2024 31.12.2023 d. Vorjahr in
T� % T� % T� %

AKTIVA

Immaterielles Anlagevermögen 1,1 0,1 1,1 0,1 0,0 0,0
Sachanlagen 951,1 81,8 1.088,8 0,0 951,1 -12,6
Forderungen 8,4 0,0 9,0 0,0 0,0 -6,7
Sonstige Vermögensgegenstände 77,8 0,0 39,1 0,0 0,0 >100,0
Flüssige Mittel 124,0 10,7 155,0 12,0 -31,0 -20,0

Summe Aktiva 1.162,3 100,0 1.293,1 100,0 -130,8 -10,1

Bilanz zum Bilanz zum Änderung ggü.
31.12.2024 31.12.2023 d. Vorjahr in
T� % T� % T� %

PASSIVA

Eigenkapital 806,5 69,4 890,0 68,8 -83,5 -9,4
Investitionszuweisungen 1,5 0,1 1,8 0,1 -0,3 -16,7
Rückstellungen 10,5 0,9 9,4 0,7 1,1 >100,0
Kreditverbindlichkeiten 341,3 29,4 388,4 30,0 -47,1 -12,1
Lieferverbindlichkeiten 0,1 0,1 1,3 0,1 -1,2 -92,3
Sonstige Verbindlichkeiten 2,4 0,2 2,09 0,0 0,0 >100,0

Summe Passiva 1.162,3 100,0 1.293,1 100,0 -130,8 -10,1
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2. Deckungsmittelvergleich

Nach der Bilanz errechnen sich die stichtagsbezogenen Deckungsmittel wie folgt: 

31.12.2024 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2023
� � � �

Sachanlagen
Vermögensgegenstände und
Immaterielle

952.156,17 1.089.976,18
952.156,17 1.089.976,18

abzüglich:
Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
Gewinnvortrag 865.038,23 753.993,30

überschuss)
Jahresfehlbetrag (im Vj Jahres-

-83.507,25 111.044,93
Eigenkapital 806.530,98 890.038,23

Verbindlichkeiten*
Lang- und mittelfristige

341.170,50 388.228,50
1.147.701,48 1.278.266,73

Überdeckung 195.545,31 188.290,55

* inklusive der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen ohne Zinsabgrenzung.
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3. Kapitalstruktur

Die aus der Bilanz abgeleitete langfristige Kapitalstruktur ergibt folgendes Bild: 

� Bilanzsumme
in % der

Sachanlagen
Immaterielle Vermögensgegenstände und

952.156,17 81,9
Insgesamt 952.156,17 81,9

Zur Finanzierung standen
zur Verfügung:

Eigenkapital 806.530,98 69,4
Lang- und mittelfristige Verbindlichkeiten* 341.170,50 -0,0
Insgesamt 1.147.701,48 69,3
Überdeckung 195.545,31 -12,6

Zusammensetzung des langfristigen Kapitals zum 31. Dezember 2024**:

Eigenkapital

Lang- und mittelfristige Verbindlichkeiten*

30%

70%

  * inklusive der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen ohne Zinsabgrenzung.

** Rundungsdifferenzen sind möglich.
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4. Eigenkapitalausstattung

Die Berechnung des Eigenkapitalanteils für steuerliche Zwecke stellt sich wie folgt dar:

31.12.2024 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2023
� � � �

a) Notwendiges Eigenkapital *)

Summe Aktiva 947.848,15 1.047.462,15
./. Investitionszuweisungen 0,0 0,0
Maßgebliche Bilanzsumme (1) 947.848,15 1.047.462,15

30 % Eigenkapital 284.354,45 314.238,65

b) Tatsächliches Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
Gewinnvortrag 865.038,23 753.993,30

schuss)
Jahresfehlbetrag (im Vj Jahresüber- -83.507,25 111.044,93

Eigenkapital (2) 806.530,98 890.038,23

c) Tatsächliches Eigenkapital in % (2:1) 85,09% 84,97%

*) Hinsichtlich steuerlich wirksamer Verzinsung von Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Dietenheim (R 8. 2

Abs. 2 KStR 2015).

Das prozentuale Eigenkapital ist um 0,12 Prozentpunkte angestiegen. Der Betrieb ist aus steuerlicher Sicht 

ausreichend mit Eigenkapital ausgestattet. 

Im Übrigen ist aus der Sicht der Finanzverwaltung eine angemessene Eigenkapitalanteilausstattung von 30 % er-

forderlich, um Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Dietenheim in tatsächlicher Höhe steuerlich wirksam ver-

zinsen zu können.

Diese Auffassung der Finanzverwaltung ist allerdings umstritten. In der Rechtsprechung wird auch eine

Eigenkapitalausstattung von 26 % als angemessen angesehen.
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D. Feststellungen und Erläuterungen zum Jahresabschluss

I. Vorjahresabschluss

Der von BW Partner erstellte Vorjahresabschluss trägt das Bescheinigungsdatum vom 

24. April 2024.

Die Saldenvorträge zum 01. Januar 2024 entsprechen den Ansätzen in der Bilanz zum 31. Dezember 2023.

Hierbei ist zu beachten, dass die Stadt auf den 01. Januar 2019 auf das NKHR umgestellt hat, für den Eigenbetrieb

hat dies aber keine direkte Auswirkung. Hier wird nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes

Baden-Württemberg und der Eigenbetriebsverordnung-HGB Baden-Württemberg verfahren. Die

Eigenbetriebsverordnung-HGB Baden-Württemberg wird seit dem 01. Januar 2023 angewendet. 

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses gem. § 13 EigBVO-HGB:

Der Jahresüberschuss 2023 i.H.v. � 111.044,93 wurde aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 23.

September 2024 auf neue Rechnung vorgetragen. 

II. Buchführung und weitere Unterlagen

Zur Durchführung des Auftrags standen uns die gesamten Buchhaltungsunterlagen einschließlich der diesbezügli-

chen EDV-Auswertungen, die Hilfsbücher, die Buchungsbelege, Unterlagen des internen Rechnungswesens, Ver-

träge und das ergänzende Schriftgut der Gesellschaft zur Verfügung. Unterlagen, die wir anforderten, konnten

sämtlich vorgelegt werden.

Für den Eigenbetrieb besteht nach den Vorgaben des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg in Verbindung

mit dem deutschen Handelsrecht Buchführungspflicht.

Die Buchführung wurde auf den EDV-Systemen der Stadt Dietenheim erstellt. Die dabei eingesetzte Software

Axians Infoma erfüllt die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Finanzbuchführung und Entwicklung des

Jahresabschlusses.

Seit dem Jahr 2019 hat die Kommune auf das NKHR umgestellt und erfasst die Geschäftsvorfälle somit auch im

Kernhaushalt nach dem Prinzip der Doppik. Generell wird somit nun in allen Bereichen der Kommune (u.a.

Kernhaushalt und Sondervermögen) auch EDV-systemtechnisch nach dem doppischen Prinzip (Doppik) verfahren

und es erfolgt keine kamerale Umsetzung (Kameralistik) bzw. keine Anwendung deren Vorschriften mehr.
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Die Verfahrensabläufe in der Buchführung wurden im Berichtsjahr an die Vorgaben der neuen verbindlichen

Formblätter im Sinne der EigBVO-HGB angepasst. Darüber hinaus haben die Verfahrensabläufe auskunftsgemäß

keine nennenswerten organisatorischen Änderungen erfahren.

Die Gesellschaft hat in der Buchführung auskunftsgemäß ein angemessenes rechnungslegungsbezogenes internes

Kontrollsystem eingerichtet um sicherzustellen, dass alle Geschäftsvorfälle vollständig, richtig und zeitnah erfasst

und ohne wesentliche Fehler verarbeitet sowie Vermögensverluste verhindert werden.

Im Rahmen unserer Plausibilitätsbeurteilungen sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen die Ord-

nungsmäßigkeit der vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise in allen für den Jahresabschluss we-

sentlichen Belangen sprechen würden.

III. Jahresabschluss

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des

Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg, der Eigenbetriebsverordnung-HGB Baden-Württemberg vom 01.

Oktober 2020, des Handelsrechts, der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Bestimmungen der

Satzung.

Die Bücher wurden mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet. Aufbauend auf der Vorjahresbilanz haben wir den

Jahresabschluss ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren vorgelegten Unterlagen sowie den uns

erteilten Auskünften abgeleitet. Die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtli-

chen Vorschriften. Die handelsrechtlichen Stetigkeitsgrundsätze wurden ebenfalls beachtet.

Der uns erteilte Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste alle Tätigkeiten, die erforderlich waren, um

auf der Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der eingeholten Auskünfte zu Ansatz-, Ausweis- und

Bewertungsfragen und der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unter

Vornahme der Abschlussbuchungen den handelsrechtlich vorgeschriebenen Jahresabschluss, bestehend aus

Bilanz, Erfolgsrechnung sowie Liquiditätsrechnung zu erstellen.

Die Erfolgsrechnung wird als Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt. 

 Die Liquiditätsrechnung wird als Kapitalflussrechnung aufgestellt. 

Die für die Erstellung des Anhangs erforderlichen Informationen wurden mit den gesetzlichen Vertretern erörtert.

Der Anhang enthält die erforderlichen Erläuterungen der Bilanz und der Erfolgsrechnung sowie die sonstigen

Pflichtangaben.
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Der Jahresabschluss wurde auf unseren EDV-Systemen unter Zuhilfenahme der Software Abschlussprüfung

comfort der DATEV eG erstellt. 

IV. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die geltenden handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften wurden, soweit anwendbar, unter

Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet. Die auf den vorhergehenden

Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Zu den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen verweisen wir auf die Angaben im Anhang. Sie entsprechen

den handelsrechtlichen Vorschriften sowie den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung-HGB

Baden-Württemberg.

Erforderliche Entscheidungen über die Ausübung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Be-

wertungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentscheidungen) gehören nicht zur Erstellung des

Jahresabschlusses. Wir haben unseren Auftraggeber jedoch, wo erforderlich, über die Ausübung materieller und

formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentschei-

dungen) in Kenntnis gesetzt, Entscheidungsvorgaben unseres Auftraggebers hierzu eingeholt und diese im Rah-

men der Erstellung exakt nach den Vorgaben der gesetzlichen Vertreter ausgeübt.

V. Feststellungen analog § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB

In analoger Anwendung des § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB haben wir darüber zu berichten, wenn im Rahmen unserer

Arbeiten Tatsachen, die den Bestand des Eigenbetriebs gefährden oder seine Entwicklung wesentlich beeinträch-

tigen können oder die schwerwiegende Verstöße der gesetzlichen Vertreter oder von Arbeitnehmern gegen

Gesetz, Verträge oder Satzung erkennen lassen, festgestellt wurden.

Im Rahmen unserer Arbeiten sind uns keine solchen Tatsachen bekannt geworden.
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E. Bescheinigung

Zu dem nachstehend als Anlage 1 bis Anlage 4 beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 des

Eigenbetriebs Erneuerbare Energien Dietenheim, Dietenheim, erteilen wir folgende Bescheinigung:

Bescheinigung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Erstellung

mit Plausibilitätsbeurteilungen

An die Stadt Dietenheim:

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss � bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung,

Liquiditätsrechnung sowie Anhang � des Eigenbetriebs Erneuerbare Energien Dietenheim für das Geschäftsjahr

vom 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 unter Beachtung des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg,

der Eigenbetriebsverordnung-HGB Baden-Württemberg und der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften sowie

der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten

Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt

haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des

Jahresabschlusses nach dem Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg, den Vorschriften der

Eigenbetriebsverordnung-HGB Baden-Württemberg, den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, und den

ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des

Eigenbetriebs.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von Jahres-

abschlüssen (IDW S 7) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz, der Erfolgsrechnung, der

Liquiditätsrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu

den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorge-

legten Belege, Bücher und Bestandsnachweise haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorge-

nommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind

uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und

des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.
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Die Erstellung des von den gesetzlichen Vertretern aufgestellten Lageberichts und dessen Beurteilung waren nicht

Gegenstand unseres Erstellungsauftrags.

Stuttgart, den 13. Oktober 2025

BW PARTNER
Bauer Schätz Hasenclever Partnerschaft mbB

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Wirtschaftsprüfer
Marius Henkel

Steuerberaterin
Wirtschaftsprüferin

Susanne Reh
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Anlage 2
Erfolgsrechnung

für das Geschäftsjahr 2024

Eigenbetrieb Erneuerbare Energien Dietenheim, Dietenheim

2024 2023
� � �

1. Umsatzerlöse 329.853,86 372.348,47

2. Sonstige betriebliche Erträge 0,00 900,00

3. Materialaufwand
Aufwendungen für bezogene Leistungen -55.169,22 -39.998,72

4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -71.421,34 -35.951,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-

versorgung und für Unterstützung -21.227,55 -10.568,79
-92.648,89 -46.520,59

5. Abschreibungen
auf Sachanlagen -137.820,01 -137.070,01

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -174.214,52 -89.973,71

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.304,97 -1.363,65

8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 49.588,80 53.852,75

9. Ergebnis nach Steuern -82.714,95 112.174,54

10. Sonstige Steuern -792,30 -1.129,61

11. Jahresfehlbetrag ( im Vj Jahresüberschuss) -83.507,25 111.044,93

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses gem. § 13 EigBVO-HGB:

Der Jahresfehlbetrag i.H.v. � 83.507,25 soll auf neue Rechnung vorgetragen bzw. aus dem Gewinnvortrag getilgt

werden.
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Anhang für das Geschäftsjahr 2024

Eigenbetrieb Erneuerbare Energien Dietenheim, Dietenheim

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 ist in Anlehnung nach den für "große Kapitalgesellschaften� gelten-

den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden.

Die Bilanz, die Erfolgsrechnung, die Liquiditätsrechnung sowie der Anlagennachweis wurden im Wesentlichen

gemäß dem Gliederungsschema der Eigenbetriebsverordnung-HGB vom 01. Oktober 2020 dargestellt. Die

Anwendung der Eigenbetriebsverordnung-HGB erfolgte erstmalig im Geschäftsjahr 2023. Im

Sachanlagenvermögen wurde eine abweichende Untergliederung bzw. Postenbezeichnung des Musters gemäß § 8

der EigBVO-HGB vorgenommen. Diese deteilirte wurde gemäß der EigBVO a.F. beibehalten, um eine eindeutigere

Zuordnung zu ermöglichen sowie die Vergleichbarkeit zu den Vorjahren zu gewährleisten. 

Die Anwendung der Eigenbetriebsverordnung-HGB erfolgt erstmalig im Geschäftsjahr 2023. 

Die zur Erläuterung der Bilanz und Erfolgsrechnung erforderlichen Angaben sind, soweit gesetzlich zulässig, in den

Anhang übernommen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände sowie die Sachanlagen sind ausgehend von den Anschaffungs- oder

Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet worden. Den planmäßigen

Abschreibungen liegen die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern zugrunde, wobei die Anlagegüter linear abge-

schrieben werden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert oder - falls erforderlich - unter

Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos mit dem niedirgeren beizulegenden Wert bewertet.

Das gezeichnete Kapital ist als Stammkapital zum Nennwert angesetzt. Es ist voll eingezahlt.

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken ausreichend berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt in Höhe

des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.
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Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag. 

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bilanzierungs- und

Bewertungsmethoden sind nicht zu verzeichnen. 

C. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten "Anlagennachweis" zu entnehmen.

Die Forderungen weisen wie im Vorjahr vollumfänglich eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr auf.

Eine Aufgliederung der Verbindlichkeiten ist in einem gesonderten Verbindlichkeitenspiegel dargestellt, der die-

sem Anhang als Anlage beigefügt ist.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betragen � 105.880,50.

D. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Im Berichtsjahr waren keine wesentlichen periodenfremden Aufwendungen und Erträge sowie Aufwendungen

bzw. Erträge außergewöhnlicher Größenordnung oder Bedeutung zu verzeichnen.

 Die Notwendigkeit außerplanmäßiger Abschreibungen war ebenfalls nicht gegeben.

Nachichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses gem. § 13 EigBVO-HGB:

Der Jahresfehlbetrag i.H.v. � 83.507,25 soll auf neue Rechnung vorgetragen bzw. aus dem Gewinnvortrag getilgt

werden.
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E. Ergänzende Angaben

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB und sonstige finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der

Finanzlage von Bedeutung sind, bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Der Eigenbetrieb hat keine eigenen Mitarbeiter. In den Personalaufwendungen wird der anteilige Zeitaufwand der

Mitarbeiter der Stadt für den Eigenbetrieb ausgewiesen. 

Die Organe des Eigenbetriebs sind nach der Betriebssatzung der Gemeinderat und die Betriebsleitung

(amtierender Bürgermeister: Herr Christopher Eh).

Die Organe des Eigenbetriebs erhielten im Berichtsjahr keine Bezüge im Zusammenhang mit der Tätigkeit für den

Eigenbetrieb.

Die Stadt Dietenheim ist Mitglied der Zusatzversorgungskasse (ZVK) des kommunalen Versorgungsverbandes

Baden-Württemberg. Hinsichtlich der Leistungen der ZVK besteht eine Subsidiärhaftung der Stadt Dietenheim. Die

Höhe der Subsidiärhaftung kann aufgrund des umlagebasierten Finanzierungssystems der ZVK nicht ermittelt

werden. Es handelt sich hierbei um eine mittelbare Verpflichtung nach Art. 28 Abs. 1 S.2 EGHGB, die nicht in der

Bilanz angesetzt wird.

F. Besondere Vorkommnisse

Mögliche Auswirkungen aus den Effekten des Ukrainekrieges (z. B. Energie- und Baukostensteigerungen,

Lieferkettenverzögerungen) sind zum aktuellen Zeitpunkt weiterhin nicht verlässlich abschätzbar.
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G. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind und weder in

der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind, haben sich nicht ergeben. 

Dietenheim, den 13. Oktober 2025

                                                               

Herr Christopher Eh

(Bürgermeister und Betriebsleiter)

Gesetzlicher Vertreter des Eigenbetriebs
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Anlage zum Anhang

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Eigenbetrieb Erneuerbare Energien Dietenheim, Dietenheim

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Liquiditätsrechnung
2023 2024
EUR EUR

1 2
1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 115.441,95 154.977,08

2 +/-
(§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 9 EigBVO-HGB)
Geschäftstätigkeit
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender

105.305,67 56.873,34

3 +/-
(§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 22 EigBVO-HGB)
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

-13.500,00 0,00

4 +/-
(§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 39 EigBVO-HGB)
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

-48.436,21 -49.362,97

5 +/-
EigBVO-HGB)
Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 45
Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanungswirksamen

-3.834,33 -38.506,67

6 =
(§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 EigBVO-HGB)
Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende

154.977,08 123.980,78
7a + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 0,00 0,00

7b +
sonstige Wertpapiere
Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und

0,00 0,00

7c +
Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde
verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen
Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu

0,00 0,00
8a - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 0,00 0,00

8b -
Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde
verbundenen Unternehmen, Betetiligungen, selbständigen
Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu

0,00 0,00
9 = liquide Eigenmittel zum Jahresende 154.977,08 123.980,78

10 -
EigBVO-HGB)
mittelübertragungsbedingter Liquidiätsbedarf (§ 2 Absatz 4

0,00 0,00
11 = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende 154.977,08 123.980,78
12 - für bestimmte Zwecke gebunden 0,00 0,00

13 =
gebundene Mittel
bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne

154.977,08 123.980,78
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Rechtliche Verhältnisse

Tabellarische Übersicht

Firma: Eigenbetrieb Erneuerbare Energien Dietenheim

Rechts-/Organisationsform: Eigenbetrieb im Sinne des § 1 EigBG BW in der Fassung vom 8.

Januar 1992, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17. Juni

2020.

Sitz: Dietenheim

Adresse: Königstraße 63

89165 Dietenheim

Gegenstand des

Eigenbetriebs:

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, umweltfreundliche Energie in

Form von Strom zu erzeugen und öffentlich zugängliche

Ladesäulen für Elektrofahrzeuge bereit zu stellen.

Satzung: Die aktuelle Fassung datiert vom 17. Dezember 2012, zuletzt

geändert am 19. September 2022 und trat am 04. Oktober 2022

in Kraft.

Geschäftsjahr: Kalenderjahr
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Satzungskapital (Stammkapital): � 25.000,00

Betriebsleitung (Gesetzlicher Vertreter): Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung

obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahr-

genommen.

Amtierender Bürgermeister: Herr Christopher Eh
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Steuerliche Verhältnisse

Zuständiges Finanzamt: Finanzamt Ulm unter der Steuer-Nr. 88007/07514

Umsatzsteuer: Der Eigenbetrieb unterliegt der Umsatzsteuer.

Körperschaftsteuer: Der Eigenbetrieb unterliegt der Körperschaftsteuer.

Gewerbesteuer: Der Eigenbetrieb unterliegt der Gewerbesteuer.

Steuerbilanz: Es wird eine gesonderte Steuerbilanz erstellt. 

Verlustvorträge/Einlagekonto: Aufgrund der Steuerberechnung ergeben sich folgende 
gesondert festzustellenden Beträge:

31.12.2024
�

Endbetrag des steuerlichen
Einlagekontos i.S.v. § 27 Abs. 2 KStG 25.000

§ 10d EStG
Verlustvortrag zur Körperschaftsteuer gemäß

0

§ 10a GewStG
Verlustvortrag zur Gewerbesteuer gemäß

102.301
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Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024

Bilanz Aktiva

A. Anlagevermögen

Bezüglich der Entwicklung der einzelnen Posten verweisen wir auf den  als Anlage zum Anhang  beigefügten Anla-

gennachweis.

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten � 1.059,04

(� 1.143,20)

Bilanzansatz zum 01.01.2024 � 1.143,20
- Abschreibungen � 84,16

Bilanzansatz zum 31.12.2024 � 1.059,04

Summe immaterielle Vermögensgegenstände � 1.059,04

(� 1.143,20)
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II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten
auf fremden Grundstücken � 3.890,10

(� 4.924,75)

Bilanzansatz zum 01.01.2024 � 4.924,75
- Abschreibungen � 1.034,65

Bilanzansatz zum 31.12.2024 � 3.890,10

31.12.2024 31.12.2023
� �

Bauten auf fremden Grundstücken 3.890,10 4.924,75

3.890,10 4.924,75

2. Erzeugungsanlagen � 919.953,50

(� 1.052.777,30)

Bilanzansatz zum 01.01.2024 � 1.052.777,30
- Abschreibungen � 132.823,80

Bilanzansatz zum 31.12.2024 � 919.953,50

31.12.2024 31.12.2023
� �

Photovoltaikanlagen Beckenghau 847.994,40 970.596,00

Umspann- und Übergabestation 54.935,98 62.691,65

Messschacht mit Technik 12.862,79 14.437,82

Elektro-Ladesäulen (E-Mobilität) 4.160,33 5.051,83

919.953,50 1.052.777,30
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3. Verteilungsanlagen � 13.479,82

(� 15.382,85)

Bilanzansatz zum 01.01.2024 � 15.382,85
- Abschreibungen � 1.903,03

Bilanzansatz zum 31.12.2024 � 13.479,82

Hierbei handelt es sich um die benötigte 20 kV - Verkabelung zur Netzeinspeisung.

4. Betriebs- und Geschäftsausstattung � 13.773,71

(� 15.748,08)

Bilanzansatz zum 01.01.2024 � 15.748,08
- Abschreibungen � 1.974,37

Bilanzansatz zum 31.12.2024 � 13.773,71

Summe Sachanlagen � 951.097,13

(� 1.088.832,98)

Summe Anlagevermögen � 952.156,17

(� 1.089.976,18)

Elektronisches Exemplar



Anlage 7

Seite 4

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

gegenüber Dritten � 8.406,67

(� 9.039,41)

Hierbei handelt es sich um die Außenstände, welche anhand der Debitorenstände und der Offene-Postenliste

nachgewiesen werden. Die Forderungen betreffen die Jahresendabrechnung der Einspeisevergütung für den

Dezember.

2. Sonstige Vermögensgegenstände � 77.805,98

(� 39.086,97)

31.12.2024 31.12.2023
� �

Gewerbesteuer 2023 0,00 16.779,00

Körperschaftsteuer 2023 0,00 21.145,00

Solidaritätszuschlag 2023 0,00 1.162,97

Solidaritätszuschlag 2024 936,98 0,00

Gewerbesteuer 2024 10.244,00 0,00

Körperschaftsteuer 2024 17.036,00 0,00

Forderungen aus steuerlichem Verlustrücktrag 49.589,00 0,00

77.805,98 39.086,97

Unter dem Posten "Sonstige Forderung gegenüber Finanzamt" sind Steuerforderungen ausgewiesen, die aus dem

Verlustrücktrag nach 2022 und 2023 im Berichtsjahr resultieren. Dies betrifft Körperschaftsteuer 2022 und 2023

i.H.v � 47.004 und den Solidaritätszuschlag 2022 und 2023 i.H.v. � 2.585,00.
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II. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand � 123.980,78

(� 154.977,08)

Summe Aktiva � 1.162.349,60

(� 1.293.079,64)
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Bilanz Passiva

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital � 25.000,00

(� 25.000,00)

Der ausgewiesene Betrag entspricht dem in der Betriebssatzung vom 17. Dezember 2012 festgesetzten und vom

Gemeinderat beschlossenen Stammkapital in Höhe von � 25.000,00

II. Gewinnvortrag � 865.038,23

(� 753.993,30)

Der Jahresüberschuss 2023 i.H.v. � 111.044,93 wurde aufgrund des Gemeinderatsbeschluss vom 23. September

2024 auf neue Rechnung vorgetragen. 

III. Jahresfehlbetrag (im Vj Jahresüberschuss) � -83.507,25

(� 111.044,93)

Summe Eigenkapital � 806.530,98

(� 890.038,23)
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B. Sonderposten

für Investitionszuweisungen

von Dritten � 1.500,05

(� 1.821,49)

31.12.2024 31.12.2023
� �

Zuschuss E-Ladesäule 1.500,05 1.821,49

1.500,05 1.821,49

Ausgewiesen ist der mit Bescheid vom 04.12.2020 der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen gewährte

Zuschuss für die Errichtung einer öffentlich zugänglichen Ladesäule für Elektrofahrzeuge. 

Der erhaltene Zuschuss wird jahrgangsmäßig festgehalten und mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz der

bezuschussten Sachanlage erfolgswirksam aufgelöst (§ 8 Abs. 3 EigBVO-HGB). Im Berichtsjahr wurden � 321,44

aufgelöst.
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C. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen � 10.516,00

(� 9.400,00)

Stand zum
Auflösung

Verbrauch/
Zuführung Stand zum

01.01.2024 2024 2024 31.12.2024

Rückstellung für Jahresabschlusskosten (intern) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Rückstellung für Jahresabschlusskosten (extern) 6.900,00 5.900,00 6.500,00 7.500,00

Rückstellung für Archivierung 500,00 500,00 500,00 500,00

Stromkostenn / Ausstehnde Rechnungen 0,00 0,00 469,00 469,00

Rechnungen
Techn. Betriebsführung / Ausstehende

0,00 0,00 47,00 47,00

9.400,00 8.400,00 9.516,00 10.516,00

Die Rückstellung für externe Jahresabschlusskosten umfasst am 31. Dezember 2024 die voraussichtlichen

Kosten der Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärung des Geschäftsjahres 2024 sowie die

ausstehende anteilige Rechnung für das Geschäftsjahr 2023 bezüglich Umsatzsteuerjahresdeklaration. 
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D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

gegenüber Dritten � 341.316,09

(� 388.393,50)

31.12.2024 31.12.2023
� �

Darlehen DZ HYP 341.170,50 388.228,50

Zinsabgrenzung 145,59 165,00

341.316,09 388.393,50

Hierbei handelt es sich um ein von der DZ HYP Bank gewährtes Darlehen über ursprünglich T� 800 (Tilgung

quartalsweise T� 11,8). Das Darlehen wird mit 0,33% p.a. verzinst. 

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

gegenüber Dritten � 65,49

(� 1.339,57)

Hierbei handelt es sich um die Außenstände bezüglich betriebsgewöhnlicher Vorgänge im Rahmen der

Betriebskosten zum 31. Dezember 2024, welche anhand der Kreditorenstände bzw. Offene-Postenliste

nachgewiesen werden.
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3. sonstige Verbindlichkeiten

gegenüber Dritten � 2.420,99

(� 2.086,85)

31.12.2024 31.12.2023
� �

Umsatzsteuerzahllast 2.420,99 2.086,85

2.420,99 2.086,85

Hierbei handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt aus der Umsatzsteuer 2024.

Summe Passiva � 1.162.349,60

(� 1.293.079,64)
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Erfolgsrechnung

1. Umsatzerlöse � 329.853,86

(� 372.348,47)

2024 2023
� �

Einahmen Photovoltaikanlagen - Volleinspeisung 325.713,91 43.718,46

Umsatzbeteiligung Ladesäule EnBW 3.818,51 2.043,14

Auflösung Zuschuss E-Ladesäule 321,44 321,44

Einnahmen Photovoltaikanlagen - Direktvermarktung 

(Grundvergütung/Managementbonus) 0,00 219.658,25

Erlöse bzw. Einnahmen bezüglich der Wirkarbeit im Hochtarif 0,00 106.607,18

329.853,86 372.348,47

 Zum 01. November 2015 wurde in die EEG Direktvermarktung gewechselt. Demzufolge wurde der Posten

"Umsatzerlöse" auf zwei Positionen aufgeteilt. Zum 30. September 2023 wurde ein Ausstieg aus der

Direktvermarktung beschlossen.  Seit dem 01. Oktober 2023 findet wieder eine Volleinspeisung statt, die mit

22,070 ct/kWh vergütet wird, vgl. hierzu Abschnitt C.I.2. Wirtschaftliche Aktivitäten. 

Die Umsatzerlöse aus der Wirkarbeit im Hochtarif (zuletzt im Jahr 2023) sind sowohl stark preis- als auch

mengenbedingt zurückgangen, vgl. hierzu Abschnitt C.I.2. Wirtschaftliche Aktivitäten. Ab dem Jahr 2024 liegen

wiederum nur noch eine Volleinspeisung vor, hierbei ist der Rückgang der Umsatzerlöse mengenbedingt. 

Zum 01. September 2019 wurde der Betriebszweck um die Bereitstellung von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge

erweitert. Dies geschieht momentan über den EnBW-Vertriebspartner. Die Umsatzbeteiligung an der Ladesäule

seitens der EnBW ist analog zum Anstieg der Ladevorgänge entsprechend angestiegen.
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2. Sonstige betriebliche Erträge � 0,00

(� 900,00)

2024 2023
� �

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 900,00

0,00 900,00

3. Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Leistungen � 55.169,22

(� 39.998,72)

2024 2023
� �

Unterhaltung der baulichen Anlagen bzw. Betriebsvorrichtungen 45.415,42 16.348,89

Unterhaltungsleistungen durch den Bauhof 8.489,93 7.329,17

Ablesung bzw. Messstellenbetrieb 649,69 655,69

Technische Betriebsführung durch die EnBW und Filiago 559,18 554,16

Dienstleistungsentgelt/ Abweichungsentgelt (Direktvermarktung) 55,00 15.110,81

55.169,22 39.998,72

Der Anstieg der Unterhaltungskosten der baulichen Anlagen bzw. Betriebsvorrichtungen resultiert im Wesentlichen

daraus, dass im Berichtsjahr vermehrte Reparaturen bzw. Instandsetzung der Wechselerichter für die PV-Anlage

angefallen sind sowie eine hohe Anzahl an Wechselrichteraustausch erforderlich war. 

Der drastische Rückgang der Aufwendungen der Dienstleistungsentgelte im Berichtsjahr ist auf den Ausstieg aus

der Direktvermarktung zum 01. Oktober 2023 zurückzuführen. 
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4. Personalaufwand

Für die Führung des Eigenbetriebs sind die Gemeinde- bzw. Stadtorgane zuständig. Im Rahmen des

Verwaltungskostenbeitrags wurden der Stadt im Jahr 2018 letztmalig die entsprechenden Kostenbeiträge

erstattet. Seit dem Jahr 2019 und nach erfolgter Umstellung auf das NKHR erfolgt dies unmittelbar über die

zeitanteilige Personalkostenzurechnung. 

a) Löhne und Gehälter � 71.421,34

(� 35.951,80)

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstüt-
zung � 21.227,55

(� 10.568,79)

Mit zunehmendem Alter der PV-Anlage steigt der zu planende und zu organisierende Unterhaltungsaufwand sowie

die Planung von zukünftigen Erweiterungen des Eigenbetriebs in Sachen erneuerbaren Energien. Demzufolge hat

sich der Bedarf an Personal im Berichtsjahr verdoppelt, und verteilt sich auf mehrere Mitarbeiter, welche

prozentual zugeordnet wurden. Im Vorjahr wurde für den Eigenbetrieb ein Mitarbeiter der Stadt im Umfang einer

40%-Stelle tätig und entsprechend dem Eigenbetrieb zugeordnet.

5. Abschreibungen

auf Sachanlagen � 137.820,01

(� 137.070,01)
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6. Sonstige betriebliche Aufwendungen � 174.214,52

(� 89.973,71)

2024 2023
� �

Planungs- und Beratungskosten (Machbarkeitsstudie) 144.149,69 61.342,90

Rechts- & Beratungskosten 7.827,76 7.764,34

Jahrespachtkosten 6.076,32 6.076,32

Versicherungen 6.018,33 5.749,09

Energiekosten 5.042,29 3.379,65

Verwaltungskostenbeitrag 4.802,23 4.862,13

Sonstige Geschäftsaufwendungen 297,90 796,28

Telefon-/ Telekommunikationskosten 0,00 3,00

174.214,52 89.973,71

Der Anstieg der Planungs-  und Beratungskosten resultiert im Wesentlichen aus Aufwendungen für eine im

Berichtsjahr durchgeführte Machbarkeitsstudie hinsichtlich der Errichtung einer Solarthermieanlage für die

Versorgung von städtischen Einrichtungen und Wohnung im Stadtgebiet mit Fernwärme in Höhe von �

144.148,92 (im Vorjahr � 61.342,90). Darüber hinaus sind im Berichtsjahr Aufwendungen für laufende

Steuerberatung in Höhe von � 7.827,76 entstanden. � 6.500,00 betreffen die Rückstellungen für die Erstellung

des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen 2024.  

Für die Führung des Eigenbetriebs sind die Gemeinde- bzw. Stadtorgane zuständig. Seit dem Jahr 2019 und nach

erfolgter Umstellung auf das NKHR erfolgt die Erstattung der Kostenbeitrage grundsätzlich über die anteilige

Personalkostenzurechnung. Die Verwaltungskosten im Berichtsjahr resultieren aus allgemeinen EDV-Kosten sowie

Kosten allgemeiner zentraler Dienstleistungen der Stadt Dietenheim, die dem Eigenbetrieb nicht zeitanteilig über

die Personalkosten zugeordnet werden können. 

Bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen handelt es sich überwiegend um Nebenkosten des Geldverkehrs. 
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7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen � 2.304,97

(� 1.363,65)

8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag � 49.588,80

(� 53.852,75)

2024 2023
� �

Körperschaftsteuer 2022 (Verlustrücktrag) 34.075,00 0,00

Körperschaftsteuer 2023 bzw. Verlustrücktrag 12.929,00 -12.929,00

Solidaritätszuschlag 2022 Verlustrücktrag 1.873,91 0,00

Solidaritätszuschlag 2023 bzw. Verlustrücktrag 711,09 -711,09

Latente Steuern 2023 (2022) 0,00 76.130,24

Gewerbesteuer 2021 0,00 1.606,60

Gewerbesteuer 2024 (2023) -0,20 -10.244,00

49.588,80 53.852,75

9. Ergebnis nach Steuern � -82.714,95

(� 112.174,54)

10. Sonstige Steuern � 792,30

(� 1.129,61)

 Hierbei handelt es sich um die Grundsteuer. 

11. Jahresfehlbetrag ( im Vj Jahresüberschuss) � 83.507,25

(� -111.044,93)



Anlage 8

Seite 1

Eigenbetrieb Erneuerbare Energien Dietenheim

Dietenheim

S T E U E R L I C H E R A B S C H L U S S

S T E U E R B I L A N Z

&

S T E U E R L I C H E G E W I N N- und V E R L U S T R E C H N U N G

&

Steuerliche Erläuterungen

für das Geschäftsjahr 2024
(1. Januar bis 31. Dezember)
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Steuerliche
Gewinn- und Verlustrechnung

für das
Geschäftsjahr 2024

Eigenbetrieb Erneuerbare Energien Dietenheim, Dietenheim

Seite 3

Geschäftsjahr Vorjahr
� �

1. Umsatzerlöse 329.532,42 372.027,03

2. Sonstige betriebliche Erträge 0,00 900,00

3. Materialaufwand
Aufwendungen für bezogene Leistungen 55.169,22 39.998,72

4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 71.421,34 35.951,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für

Unterstützung 21.227,55 10.568,79
92.648,89 46.520,59

5. Abschreibungen
auf Sachanlagen 106.703,97 105.953,97

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 174.214,52 89.973,71

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.304,97 1.363,65

8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 49.588,80 22.277,49-

9. Ergebnis nach Steuern 51.920,35- 66.838,90

10. Sonstige Steuern 792,30 1.129,61

11. Jahresfehlbetrag ( im Vj Jahresüberschuss) 52.712,65 65.709,29-
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Erläuterungen:

Der Bilanzposten "Erzeugungsanlagen" hat einen handelsrechtlichen Restbuchwert zum 31. Dezember 2024 in

Höhe von � 919.953,50, der steuerrechtliche Restbuchwert zum 31. Dezember 2024 beträgt � 705.452,05, die

Differenz ist auf steuerliche Sonderabschreibungen in 2012 bis 2015 zurückzuführen.

In den Jahren 2012, 2013, 2014 und 2015 wurden jeweils steuerliche Sonderabschreibungen (§ 7g Absatz 5 EStG)

in Höhe von � 50.480,00, � 53.480,00, � 62.576,00 und � 323.618,00 (höchstmögliches Restvolumen) bezüglich

der Photovoltaikanlage in Anspruch genommen.

Seit dem Jahr 2020 werden die erhaltenen Investitionszuschüsse in Höhe von insgesamt � 2.812,59 zur

Anschaffung der Elektro-Ladesäulen steuerlich erfolgsneutral von den entsprechenden Anschaffungskosten

abgesetzt. Abschreibungen wurden steuerlich mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz der bezuschussten

Elektro-Ladesäule von den um den Investitionszuschuss geminderten Anschaffungskosten vorgenommen.

Dies stellt sich wie folgt dar:

A. Sachanlagevermögen
II. Sachanlagen
2. Erzeugungsanlagen

Handelsrecht Steuerrecht

      2.149.090,37 � Zugang 2011               2.149.090,37 � 
            -8.954,54 � Abschreibung                    -8.954,54 � 

2.140.135,83 � 31.12.2011 2.140.135,83 �

         301.682,19 � Zugang 2012                 301.682,19 � 
        -122.602,02 � Abschreibung                -122.602,02 � 
                        -   � Individueller § 7g Abschreibungsbetrag -50.480,00 �

2.319.216,00 � 31.12.2012 2.268.736,00 �

                        -   � Zugang 2013                                -   � 
        -122.602,00 � Abschreibung                -122.602,00 � 
                        -   � Individueller § 7g Abschreibungsbetrag -53.480,00 �

2.196.614,00 � 31.12.2013 2.092.654,00 �

                        -   � Zugang 2014                                -   � 
        -122.602,00 � Abschreibung                -122.602,00 � 
                        -   � Individueller § 7g Abschreibungsbetrag -62.576,00 �

2.074.012,00 � 31.12.2014 1.907.476,00 �

                        -   � Zugang 2015                                -   � 
        -122.602,00 � Abschreibung                -122.602,00 � 
                        -   � Individueller § 7g Abschreibungsbetrag -323.618,00 �

1.951.410,00 � 31.12.2015 1.461.256,00 �
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                        -   � Zugang 2016                                -   � 
        -122.602,00 � Abschreibung                  -91.807,00 � 
                        -   � Individueller § 7g Abschreibungsbetrag - �

1.828.808,00 � 31.12.2016 1.369.449,00 �

                        -   � Zugang 2017                                -   � 
        -122.602,00 � Abschreibung                  -91.807,00 � 
                        -   � Individueller § 7g Abschreibungsbetrag - �

1.706.206,00 � 31.12.2017 1.277.642,00 �

                        -   � Zugang 2018                                -   � 
        -122.602,00 � Abschreibung                  -91.807,00 � 
                        -   � Individueller § 7g Abschreibungsbetrag - �

1.583.604,00 � 31.12.2018 1.185.835,00 �

                        -   � Zugang 2019                                -   � 
        -122.601,60 � Abschreibung                  -91.807,00 � 
                        -   � Individueller § 7g Abschreibungsbetrag - �

1.461.002,40 � 31.12.2019 1.094.028,00 �

                        -   � Zugang 2020                                -   � 
        -122.601,60 � Abschreibung                  -91.807,00 � 
                        -   � Individueller § 7g Abschreibungsbetrag - �

1.338.400,80 � 31.12.2020 1.002.221,00 �

                        -   � Zugang 2021                                -   � 
        -122.601,60 � Abschreibung                  -91.807,00 � 
                        -   � Individueller § 7g Abschreibungsbetrag - �

1.215.799,20 � 31.12.2021 910.414,00 �

                        -   � Zugang 2022                                -   � 
        -122.601,60 � Abschreibung                  -91.807,00 � 
                        -   � Individueller § 7g Abschreibungsbetrag - �

1.093.197,60 � 31.12.2022 818.607,00 �

                        -   � Zugang 2023                                -   � 
        -122.601,60 � Abschreibung                  -91.807,00 � 
                        -   � Individueller § 7g Abschreibungsbetrag - �

970.596,00 � 31.12.2023 726.800,00 �

                        -   � Zugang 2024                                -   � 
        -122.601,60 � Abschreibung                  -91.807,00 � 
                        -   � Individueller § 7g Abschreibungsbetrag - �

847.994,40 � 31.12.2024 634.993,00 �

54.935,98 � 31.12.2024 54.935,98 �

12.862,79 � 31.12.2024 12.862,79 �

4.160,33 � 31.12.2024 2.660,28 �

Summe: 919.953,50 � 31.12.2024 705.452,05 �
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